
____________________________ 
STAMPIGLIE DER BEHÖRDE 

TELEFON: ______________________ 

FAX: ______________________ 

Datum: ……………………….. 
 

Name: ……………….…………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………… 

Adresse: …………………………………….………………………………………………………….. 
 
Zahl: …………………………………….………… 

 

An den/die 
Facharzt/Fachärztin für Augenheilkunde und Optometrie 

 

Betrifft: ERSUCHEN UM BEFUND BZW. STELLUNGNAHME 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege! 

Bei oben genanntem(r) FührerscheinwerberIn bzw. -besitzerIn wurde ein Leiden/eine Erkrankung, 

Ihr Fachgebiet betreffend, festgestellt. 

Zuweisungsgrund/Anamnese: .....…………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………...……………………….. 

…………………………………………………………………………...…………………………. 

…………………………………………………………………………...…………………………. 

Führerscheinklasse: Gruppe 1 Gruppe 2 
 (= Klassen A, B, B+E, F) (= Klassen C, D, C+E, D+E, 

Unterklassen C1 und C1+E) 

Diese Stellungnahme hat gemäß Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung zu enthalten: 

- Identitätsnachweis des Patienten 

- Sehschärfe beider Augen mit oder ohne Korrektur (mit Korrekturangabe!) 

- Gesichtsfeld beider Augen (es genügt Goldmann III/4-Außengrenzen) – Gradangabe! 

- Fähigkeit zum Dämmerungssehen 

- Augenhintergrund 

- Augenerkrankungen mit Prognose 

- Beurteilung des Krankheitsbildes hinsichtlich der Auswirkung des Lenkens eines Kfz 
obiger Gruppe 

- Positive (befürwortende) oder ablehnende Stellungnahme zum Lenken eines Kfz 
obiger Gruppe im Falle von Doppeltsehen oder Augenzittern 

- Empfohlene ärztliche Kontrolluntersuchungen – Grund angeben! 
 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

!  INFORMATION FÜR DEN FÜHRERSCHEINWERBER/-BESITZER  ! 

1) Diese Zuweisung ist dem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie vorzulegen! 
2) Die Kosten für die fachärztliche Stellungnahme im oben genannten Umfang sind von Ihnen zu 

tragen! 



Auszug aus der aktuellen Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung 
 
 

§ 5. Gesundheit  
 

(1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen hinreichend gesund gilt eine Person, bei der keine der folgenden Krankheiten festgestellt wurde: 
1. schwere Allgemeinerkrankungen oder schwere lokale Erkrankungen, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken 

des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten, 
2. organische Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das 

Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten, 
3. Erkrankungen, bei denen es zu unvorhersehbaren Bewußtseinsstörungen oder -trübungen kommt, 
4. schwere psychische Erkrankungen gemäß § 13 sowie: 

a) Alkoholabhängigkeit oder 
b) andere Abhängigkeiten, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden 

Vorschriften beeinträchtigen könnten, 
5. Augenerkrankungen, die das Sehvermögen beeinträchtigen. 
 

(2) Wenn sich aus der Vorgeschichte oder bei der Untersuchung zur Feststellung der Gesundheit gemäß Abs. 1 Z 1 ein krankhafter Zustand ergibt, der die 
Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges einschränken oder ausschließen würde, ist gegebenenfalls eine fachärztliche Stellungnahme einzuholen; bei Er-
krankungen gemäß Abs. 1 Z 2, 3 und 4 ist eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme einzuholen, die die kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit mitzubeurteilen 
hat. Bei Erkrankungen gemäß Abs. 1 Z 4 lit. a und b ist zusätzlich eine verkehrspsychologische Stellungnahme einzuholen. 
 

§ 6. Behinderungen  
 

(1) Als zum Lenken von Kraftfahrzeugen hinreichend frei von Behinderungen gilt eine Person, bei der keine der folgenden Behinderungen vorliegt: 
1. grobe Störungen des Raum- und Muskelsinnes, des Tastgefühles oder der Koordination der Muskelbewegungen, die das sichere Beherrschen des 

Kraftfahrzeuges beeinträchtigen können, 
2. organische Veränderungen, die eine respiratorische Insuffizienz oder eine Vitalkapazität unter 1,5 Liter Atemluft verursachen, 
3. Defekte an Gliedmaßen, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges beeinträchtigen können, 
4. hinsichtlich des Lenkens von einspurigen Krafträdern: das Fehlen einer Hand, 
5. eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke, Muskulatur und Gliedmaßen, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeuges beeinträchtigen kann, 
6. mangelhaftes Sehvermögen oder 
7. mangelhaftes Hörvermögen oder Störungen des Gleichgewichtes. 
 

(2) Personen, bei denen Defekte an den Gliedmaßen im Sinne des Abs. 1 Z 3 oder 5 festgestellt wurden, die durch Verwendung von Körperersatzstücken oder 
Behelfen oder von Fahrzeugen mit bestimmten Merkmalen oder von Invalidenkraftfahrzeugen oder Ausgleichkraftfahrzeugen ausgeglichen werden können, gelten 
unter den in § 8 Abs. 3 Z 2 oder 3 FSG angeführten Voraussetzungen als zum Lenken von Kraftfahrzeugen bedingt oder beschränkt geeignet. 
 

§ 7. Sehvermögen  
 

(1) Alle Bewerber um eine Lenkberechtigung müssen sich einer Untersuchung unterziehen, um sicherzustellen, daß sie ein für das sichere Lenken von 
Kraftfahrzeugen ausreichendes Sehvermögen haben. In Zweifelsfällen ist der Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu untersuchen. Bei 
dieser Untersuchung ist unter anderem die Sehschärfe, das Gesichtsfeld sowie die Fähigkeit zum Dämmerungssehen zu untersuchen und auf fortschreitende 
Augenkrankheiten zu achten. 
 

(2) Die im § 6 Abs. 1 Z 6 angeführte mangelhafte Sehschärfe liegt vor, wenn nicht erreicht wird eine Sehschärfe mit oder ohne Korrektur 
1. für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 von mindestens 0,5 auf einem Auge und von mindestens 0,4 auf dem anderen Auge; 
2. für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 von mindestens 0,8 auf einem Auge und von mindestens 0,5 auf dem anderen. 
 

(3) Wird die in Abs. 2 geforderte Sehschärfe nur mit Korrektur erreicht, so ist die Verwendung eines entsprechenden Sehbehelfes beim Lenken eines 
Kraftfahrzeuges vorzuschreiben. Für die Sehbehelfe ist folgendes zu beachten: 
1. Lochbrillen (stenopäische Brillen) dürfen nicht verwendet werden; 
2. Zylindergläser dürfen nicht kreisrund sein; 
3. bei Verwendung von Kontaktlinsen ist deren Eignung für die betreffende Person von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu bestätigen. 

(4) Bestehen weitere Mängel des Sehvermögens, so ist die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen gemäß § 8 zu beurteilen, wobei Lenkern von 
Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 nur dann eine Lenkberechtigung erteilt oder belassen werden darf, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist. 
 

§ 8. Mängel des Sehvermögens  
 

(1) Wird die in § 7 Abs. 2 erforderliche Sehschärfe nur mit Korrektur erreicht, so gilt die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen als gegeben, wenn  
1. bei Lenkern der Gruppe 1 

a) die Gläserstärke nicht mehr als +8 oder -10 Dioptrien sphärisch und ± 2 Dioptrien zylindrisch beträgt und die Korrekturdifferenz nicht mehr als 2 Dioptrien 
zwischen den beiden Augen beträgt oder 

b) eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme vorliegt, die die für das Lenken von Kraftfahrzeugen notwendige Sehschärfe bestätigt oder 
c) die erforderliche Sehschärfe mittels Kontaktlinsen erreicht wird,  

und wenn auf Grund der bisherigen Verwendung von Sehbehelfen keine Bedenken bestehen; 
2. bei Lenkern der Gruppe 2 das Sehvermögen ohne Korrektur auf keinem Auge weniger als 0,05 beträgt und 

a) die Gläserstärke nicht über +8 oder -8 Dioptrien sphärisch und ± 2 Dioptrien zylindrisch beträgt und die Korrekturdifferenz nicht mehr als 2 Dioptrien 
zwischen den beiden Augen beträgt oder  

b) die erforderliche Sehschärfe mittels Kontaktlinsen erreicht wird. 
 

(2) Wird eine fortschreitende Augenkrankheit festgestellt oder angegeben, so kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 unter der Auflage ärztlicher 
Kontrolluntersuchungen erteilt oder belassen werden. 
 

(3) Ergibt die fachärztliche Untersuchung einen Verdacht auf andere Augenerkrankungen, die das sichere Lenken eines Kraftfahrzeuges einschränken würden, 
so kann in Ausnahmefällen auf Grund einer erfolgreichen Beobachtungsfahrt eine befristete Lenkberechtigung der Gruppe 1 erteilt werden. 
 

(4) Ergibt die fachärztliche Untersuchung ein horizontales Gesichtsfeld von weniger als 120 Grad auf einem Auge, so sind die Bestimmungen des Abs. 5 über 
die funktionelle Einäugigkeit anzuwenden; betrifft der Gesichtsfelddefekt beide Augen, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen werden. 
 

(5) Fehlt ein Auge oder ist es praktisch blind oder ist eine funktionelle Einäugigkeit gegeben, so kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 für einen Zeitraum 
von höchstens fünf Jahren erteilt werden, wenn durch eine fachärztliche Stellungnahme bestätigt wird, daß beim normal sehenden Auge ein normales Gesichtsfeld und 
eine Sehschärfe von mindestens 0,8 ohne oder mit Korrektur vorhanden ist. Eventuelle Anzeichen bei beginnender Erkrankung des sehenden Auges müssen 
dahingehend beurteilt werden, in welchem Zeitraum eine augenärztliche Kontrolluntersuchung erforderlich ist; die Eignung kann nur für diesen Zeitraum angenommen 
werden. Bei der Festsetzung des Zeitraumes ist auch auf die Ursache und den Zeitpunkt des Verlustes oder der Blindheit des einen Auges Bedacht zu nehmen. 
Erforderlichenfalls muß durch eine Beobachtungsfahrt oder eine Überprüfung der kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit festgestellt werden, ob der Verlust eines 
Auges ausreichend kompensiert werden kann. Bei der Erteilung der Lenkberechtigung für das Lenken von Kraftfahrzeugen ohne Windschutzscheiben oder mit 
Windschutzscheiben, deren oberer Rand nicht höher liegt als die Augen des Lenkers beim Lenken, ist als Auflage die Benützung eines Augenschutzes vorzuschreiben. 
 

(6) Im Falle des Doppeltsehens ist die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 nach einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme 
gegeben, unter der Auflage der Verwendung einer entsprechenden optischen Vorrichtung wie schwarzes Glas, Mattglas usw., die die Sicht eines Auges ausschaltet. In 
diesem Fall sind überdies die Bestimmungen des Abs. 5 über die funktionelle Einäugigkeit anzuwenden. 
 

(7) Bei Vorliegen von Augenzittern (Nystagmus) ist auch bei Erbringen der geforderten Sehschärfe eine fachärztliche Stellungnahme beizubringen, die die 
Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 bestätigt. 
 


